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GESAMTSCHULE DES LANDKREISES KASSEL  

 - Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2 - 

 

Ergänzung der Schulordnung (Stand: 23.04.2020) 

 

Auf der Basis des Hygieneplans Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020 vom 

Hessischen Kultusministeriums wird die bestehende Schulordnung der Elisabeth-Selbert-

Schule vom 03.06.2019 für alle Personen um die folgenden Verhaltensregeln erweitert. Wir 

bitten alle Personen dringlich, sich an die nachstehend aufgeführten Verhaltensregeln zu 

halten, damit wir in dieser schwierigen gesellschaftlichen Lage unter den gegebenen 

Bedingungen das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus minimieren können. 

 

1. Wir denken bei unserem Handeln sowohl an das eigene Wohl als auch an die 

Gesundheit der anderen. 

 

2. Bei folgenden Krankheitsanzeichen bleiben wir zu Hause: 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie 

Durchfall 

 

3. Sollten die unter 2. genannten Symptome während des Aufenthalts in der Schule 

auftreten, informiere ich umgehend eine Lehrkraft oder die Schulleitung, die über 

das weitere Vorgehen entscheidet. 

 

4. Wir halten stets einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein. Hierzu 

ist ein Betreten des Schulgebäudes sowie der Unterrichtsräume nur einzeln 

gestattet. 

Wir verzichten somit auch auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln. 

 

5. Wir halten uns an die Maßnahmen zur Händehygiene sowie an die Husten- und 

Niesetikette. 

Die ausgehängten Anleitungen sowie die Anweisungen der Lehrpersonen sind zu 

beachten und zu befolgen. 

 

6. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem Schulgelände sowie im   

Schulgebäude Pflicht! 
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7. Wir gehen sorgsam und nicht verschwenderisch mit allen Hygienemitteln um. 

 

8. Wir bemühen uns, so wenig wie möglich öffentliche Flächen und Gegenstände wie 

Türklinken zu berühren. 

 

9. Wir beachten die Wegeführung innerhalb des Schulgebäudes und nutzen für das 

Betreten und Verlassen nur die für uns vorgesehenen Gebäudeeingänge sowie 

Treppen. 

Wir befolgen das beschilderte Leitsystem! 

 

10. Wir halten uns nur in den für uns vorgesehenen Unterrichtsräumen auf. 

 

11. Wir betreten die Unterrichtsräume nur in der für den jeweiligen Raum vorgesehenen 

Personenzahl. 

Die entsprechenden Räume sind gekennzeichnet. 

 

12. Wir beachten die Sitzordnung der jeweiligen Unterrichtsräume. 

Das Verstellen von Tischen ist nicht gestattet. Der zugewiesene Sitzplatz darf auf keinen 

Fall getauscht werden! 

 

13. Wir verzichten auf den Austausch sämtlicher Gegenstände! 

Beispiele hierfür sind Essen und Trinken sowie Unterrichtsmaterialien wie Stifte, Scheren, 

Papier etc. 

 

14. Wir lüften unsere Räumlichkeiten alle 20 Minuten in Form einer Stoß- bzw. 

Querlüftung für mehrere Minuten. 

 

15. Wir halten uns an die ausgehängten Regeln zur Nutzung der Toilettenräume sowie 

zum Betreten des Verwaltungstrakts. 

Sollten Mängel beobachtet werden, wird umgehend eine Lehrkraft informiert, die über das 

weitere Vorgehen entscheidet. 
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16. Wir halten uns während der Pausen in den für uns vorgesehenen Bereichen auf. 

 

17. Die Verwaltung wird von SuS nur in Notfällen aufgesucht! 

 

18. Wir suchen die Schule erst unmittelbar vor Unterrichtsbeginn auf und verlassen 

sie sofort nach Unterrichtsende! 

Nicht genehmigte Ansammlungen an der Busschleife sowie auf dem gesamten 

Schulgelände sind strengstens untersagt. 

 

 

Verstöße gegen die „Ergänzung der Schulordnung (Stand: 23.04.2020)“, insbesondere 

gegen die Hygienemaßnahmen und das Kontaktverbot, werden mit 

Ordnungsmaßnahmen bestraft. Die Schulleitung bzw. die Lehrperson entscheidet über 

die zu treffenden Sanktionierungen, wie beispielsweise den sofortigen Ausschluss 

vom Unterricht, zum Zweck der Gesunderhaltung aller! 

 

 

Schulvereinbarung 

 

Ich erkenne die Ergänzung der Schulordnung der Elisabeth-Selbert-Schule an und werde sie 

einhalten. Über die Schülervertretung (SV) habe ich jederzeit das Recht, 

Änderungsvorschläge oder Ergänzungen einzureichen. 

 

___________________________  _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Lernende 

 

Wir haben die Ergänzung der Schulordnung zur Kenntnis genommen und unterstützen die 

Schule in ihrem Bemühen. 

 

___________________________  ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


